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Wider
die

Ermordung
der

Nachtigall

Zur
Ethik - Debatte

in der
Embryonenforschung

Gisela Breitling; Das Denkmal der vergessenen T/fanin, 1974

Hinter der Ethik des »Schutzes des ungeborenen
Lebens« stehen Ausblendungen und begriffliche
Vorentscheidungen, die die Autorin analysiert. Im
Streit um die Embryonenforschung wird die Vor-

aussetzung der extrakorporalen Befruchtung und
damit die Verletzung der Frau vergessen. In den
Begriffen »Embryo«, »individualisiertes Leben« und

von Helga Satzinger

der naturwissenschaftlichen Festlegung des Be-
ginns dieses Lebens werden Frau und Leibesfrucht
gedanklich getrennt und verfügbar gemacht. Der
technischen Herstellung von Leben wird der Weg
bereitet. Da singt keine Nachtigall mehr das Lied
zum lebendigen Zusammenhang von Liebe, Zeu-

gung und Geburt.

Angeblich
sei es ethisch akzeptabler, Eizellen einzufrieren an-

statt Embryonen, es sei unethisch, Embryonen nicht dar-

aufhin zu untersuchen, ob sie im Laufe der extrakorporalen Be-

fruchtung Chromosomenschäden erlitten haben, bevor man sie in

Frauen verpflanzt... Fast alle im Bereich Gen- und Fortpflanzungs-
technik geben zur Zeit vor, ethische Fragen zu berücksichtigen.

Das, worum die übliche Debatte kreist, ist der Embryo. In der poli-
tisch maßgeblichen Auseinandersetzung streiten sich die Vertreter

von Kirchen und Naturwissenschaften, der Max-Planck-Gesell-

schaft, Deutschen Forschungsgemeinschaft und Bundesärztekam-

mer um die Verfügungsgewalt über den Embryo. Die Frau, ohne die

es bisher keine Embryonen gibt, existiert in der Debatte auf eigen-

artige Weise: Sie wird, zumindest gedanklich, eliminiert. Im fol-

genden will ich die Ethikdebatte um die Embryonenforschung auf
ihre Struktur und systematischen Ausblendungen hin untersuchen,

um die dahinter verborgene Machtfrage sichtbar zu machen, die

sich auch in der Anwendung von gentechnischen Verfahren auf alle

Lebewesen stellt.
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TVaum und Tlrauma

Die Vertreter der Wissenschaften plädieren dafür, das, was sie

Embryonen nennen und als menschliches Leben definieren, für
»hochrangige Forschungsziele« zu nutzen. Sie waren geladen, ihre
Stellungnahme zum geplanten Embryonenschutzgesetz als Sach-

verständige vor der Bund-Länder-Arbeitsgruppe »Fortpflanzungs-
medizin« zu erläutern. Der Vertreter der Max-Planck-Gesellschaft
nannte »aw/äcr Gnwä/agc einer Gcse//-
sc/ia/r tinz/ Bfcsmsc/ia/fc als Konsequenzen eines Verbotes der For-
schung an Embryonen u.a.:

- »Die Diagnose von ErMrank/ieäen an /rw/ien wensc/i/ic/zen
Ewöryone« wcnrfc aasgesc/i/osse«,' eine so/c/ie Diagnose, öie in
äöersc/iaiiöarer Zeit wög/ic/i er.se/icinc, wtirc/e c.s Jen Traue«
erwög/ic/ien, einen späteren •S7Tiwanger.sc/ia/r.va00im7i zw ver-
inci'äen.

- Mög/i'c/ienvei'se ware/en anc/i wic/itige Bège zur 77ierapie äege-

nerativerLeiäen/nröieZw/am/r verbawr. Z^'nge/^hsfig ersc/iei-
ne eine 77ierapi'e mit em/nyona/en Ze//en in diesem ßereic/i
mög/ic/i... «.

Die darin zum Ausdruck kommenden Forschungsziele bedeuten:

extrakorporale Befruchtung und Embryoauslese bei Frauen aus Fa-
milien mit bestimmten Erbanomalien, die Entwicklung der »künst-
liehen Gebärmutter« und der Aufbau von Organbanken aus Embry-
onen. Dies setzt Frauen oder weibliche Tiere als Produzentinnen
von bzw. Brutkästen für Embryonen voraus, aus denen dann Phar-
maka oder Gewebe zum Aufbau von Organen gewonnen werden
sollen. (Diese Verwendung von Embryonen kommt bereits heute
nach Abtreibungen vor.)

Der Vertreter der DFG nannte ebenfalls als wichtiges For-
schungsziel der Embryonenforschung »die Enrw/cfc/wng der Ge-
«oiwaiiü/vsc, die STEwangersc/iaß.vabbrwc/ie in der 9. Bbc/ie
oder gar in der 7& bis 20. Bbcbe vermeidbar machen hönne. «

Wovon sie träumen - Präimplantationsdiagnostik im Zusam-
menhang mit extrakorporalen Befruchtung - ist dasAbspalten einer
Zelle aus einem Reagenzglasembryo im 2- bis 8-Zellenstadium zur
Analyse von Chromosomenzahl und -gestalt, Geschlecht und, bei
etablierter Genomanalyse, der einzelnen Gene. Bei normgerech-
tem Befund würde der Embryo dann einer Frau einmontiert. Wird
die Norm nicht erfüllt, könnte der Embryo dann verworfen oder der
Forschung zugeführt werden. Auf dem Weltkongreß für extrakor-
porale Befruchtung 1987 in den USA kam man sogar ins Schwär-
men über die Präimplantationsdiagnostik: »Die.? würde c/crrtä'c/i.stc

große Dwrchbrwc/i danh der TnviYrobe/rwc/äwng werden - wnd von
großem Mäzen/ür die Afensch/ieä... Bènn Embryonen mil generi-
scher Dnrege/mdßigfceif vor der /wp/anlalion enrdechf werden
könnten, sei das emoriona/e 7raama eines /Ibbrwchs unnötig.«

Die Rationalisierung der Zeugung

Hinter dieser angeblichen Sorge um die psychische Belastung der
Frau aufgrund einer eugenisch indizierten Abtreibung steckt eine

perfide Ignoranz im Hinblick auf tatsächliche Verletzungen. Zum
einen behält man sich vor, Eugenik zu betreiben, aufBasis moleku-
larbiologischer Befunde an einzelnen Zellen über lebenswert und
-unwert zu entscheiden. Zum andern hält man die extrakorporale
Befruchtung offensichtlich für eine ganz normale Art, eine Frau
»zu schwängern«.

Damit aber werden systematische Ausblendungen deutlich. Un-
erwähnt bleiben die Umstände der Zeugung, die Risiken und emo-

tionalen Belastungen für die Frau, die Erzeugung eines »Embryos«
außerhalb des Körpers gilt als »normal«.

Die Eierstöcke der Frau werden mithilfe eines Hormongemi-
sches stimuliert, um Eizellen zum reifen zu bringen. Die Eierstöcke
können dabei durchaus kokosnußgroß werden. Zumindest eines
der verwendeten Hormone steht unter Verdacht, bei den damit be-
handelten Fauen und ihren Kindern Krebs auslösen zu können.
Während der Eireife wird mehrmals täglich mittels Blutabnahmen
und Urinproben der Hormonspiegel kontrolliert, mit Ultraschall
wird das Wachsen der Eibläschen verfolgt. Sind die Eier reif, wer-
den sie »geerntet«, dazu narkotisiert man die Frau und pumpt ihr
den Unterleib voll Gas, die Bauchdecke wird aufgeschnitten und
die Eier werden abgesaugt. Manchmal stellt man dabei fest, daß
sich nur Zysten gebildet hatten. Preiswerter, da die Vollnarkose ent-
lallt, ist die »Eierernte« durch die Vagina hindurch, dabei kann es

allerdings zu Stichverletzungen von Blase und Blutgefäßen kom-
men, von der Vagina ganz zu schweigen. Da dem Ehemann unter
diesen Umständen die Onanie schwerfällt, wird in manchen Klini-
ken der Frau empfohlen, nach der »Eierernte« ihm dabei zu helfen.
Das chemisch aufbereitete Sperma und die Eizellen werden ge-
mischt; entstehen Embryonen, werden sie nach einer bestimmten
Zeit durch Vagina und Muttermund hindurch in die Frau gesetzt.
Etliche Ärzte halten es dabei für ethisch besonders vertretbar, wenn
der Frau alle entstandenen Embryonen eingesetzt werden, weil so
keine »überzähligen« entstehen. Dies erhöht außerdem die ausge-
sprachen schlechte Erfolgsrate der extrakorporalen Befruchtung
(in technisch guten Kliniken liegt sie bei 7%). Und, bekommt die
Frau Fünflinge, so ist sie sicherlich vom Kinderwunsch geheilt.

Die medizinischen und psychosozialen Folgen dieser Zeugungs-
techniken möchte ich hier nicht diskutieren. Renate D. Klein z.B.
hat sie untersucht und nennt die extrakorporale Befruchtung eine
sadistische Praktik, die die Frauen gleichzeitig gefangen hält und

zum Scheitern verurteilt.*
Die medizinische Praxis präsentiert uns die klinisch saubere Va-

riante einer gesellschaftlichen Konvention: Bei der Zeugung ist die
Lust der Frau uninteressant. Sämtliche Lasten soll sie jedoch tra-
gen. Ich halte dies für eine Form alltäglicher Gewalt gegen Frauen,
die Grundlage ist für weitere Gewaltverhältnisse. Wir haben mehr
oder weniger erfolgreich für die Lust ohne Zeugung gekämpft, das

heißt aber gerade, eine Zeugung ohne Lust als übliche Praxis nicht
zu akzeptieren. Folgen wir den Definitionen der Biologie zur Ent-
stehung und zum Wesen des Menschen, so wird die Lust als irrele-
vant, irrational eliminiert. Hildegard von Bingen, Naturwissen-
schaftlerin, Heilkundige, Mystikerin, Komponistin, Politikerin
und Äbtissin - und von der katholischen Kirche immerhin heilig
gesprochen - konnte im 12. Jahrhundert noch die Lust der Frau als

unbedingte Voraussetzung der Zeugung benennen. Heute ist der
Nachweis erbracht, daß auch mit Vergewaltigern oder modernen

Fortpflanzungstechniken Kinder machbar sind - zumindest um den
Preis der Lust.

Von der »Leibesfrucht« zum »Kopfkeim«

In den als objektiv geltenden biomedizinischen Begriffen stecken

Aussagen über soziale Verhältnisse und darüber, welche natürli-
chen Phänomene und Zusammenhänge für existent gehalten wer-
den. Die Biomedizin definiert Zeugung als das Zusammenfügen
zweier Zellen in der richtigen Nährlösung, bei richtiger Tempera-
tur zum richten Zeitpunkt. Zeugung gilt als ausreichend beschrie-

ben, wenn die Zellbestandteile, die Moleküle sich fügen, lediglich
den Naturgesetzen gehorchend, die die klassische Physik und dar-
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Gisela Breitling; Das apokalyptische Weib, 1967

auf aufbauend die Biochemie entwirft. Sie definiert die Lust als

biologisch irrelevant, gleichzeitig aber auch als sozial irrelevant.
Ebenso enthält der biomedizinische Begriff »Embryo« eine Aussa-

ge über ein soziales Phänomen, nämlich daß der Embryo als eigen-
ständiges, von der Frau prinzipiell unabhängiges Wesen gedacht
wird. Sonst könnte nicht das im Reagenzglas erzeugte Zellgebilde
genauso Embryo heißen wie die im lustvollen und lebendigen Zu-
sammenhang in der Frau entstandene Leibesfrucht. Der Reagenz-

glasembryo müßte eher »Kopfkeim« heißen, analog zur »Kopfge-
burt«.

In den biomedizinischen Begriffen von Zeugung und Embryo
werden die nicht nach biologischen, d.h. physikalisch-chemischen
Begriffen erkennbaren und benennbaren Zusammenhänge wegra-
tionalisiert - als »irrationaler Rest« gedanklich und praktische eli-
miniert. Für die Beschreibung der uns wichtigen Zusammenhänge
brauchte es neue Begriffe. Dies führt letztlich zur Machtfrage, zur
Frage nach der Macht der Definition.

Das eigentliche Problem im Zusammenhang von Gen- und Fort-

pflanzungstechniken wird verdeckt, wenn in den Begriffen der Na-
turwissenschaft geredet wird. In ihnen sind die auf ihre Zulässig-
keit zu überprüfenden Handlungen gedanklich schon vollzogen, die
dann kaum mehr in Frage gestellt werden können.

Die Vorstellungen von Zeugung und Embryo, die gegenwärtig in
der Diskussion um Embryonenforschung seitens der Kirchen, Juri-
sten und Naturwissenschaften benutzt werden und die das Abtrei-
bungsverbot des § 218 begründen, erlauben die technische Neu-

Schöpfung von Lebewesen aus nichtlebendem Rohmaterial und die

»Muttermaschine«, die Abschaffung der Schwangerschaft.

Zum angekündigten Verbot der
Embryonenforschung
Im Februar 1988 wurde der »Kabinettbericht zur künstlichen Be-

fruchtung beim Menschen« vorgestellt, in dem moderne Fortpflan-
zungstechniken, Embryonenforschung und gentechnische Eingrif-
fe in die Keimbahn nach juristischen und ethischen Gesichtspunk-
ten erörtert werden'. Grundlage der vorgeschlagenen gesetzlichen
Regelungen sind der Erhalt der Familienstruktur und Grundgesetz,
Artikel 1, Absatz 1 (»Die tLürde der Menrcben irt nnanfartbar«)
und Artikel 2, Absatz 1, Satz 1 (»Leder bat dar Recbf an/Leben «nd

köiper/icbe t/nverrebrfbeit«), die auf den Embryo, den »Kopf-
keim« angewandt werden. Danach soll jegliche »verbrauchende

/brrcbimg« an Embryonen oder daraus abgespaltenen totipotenten
Zellen (aus denen sich u.U. ganze Embryonen ziehen lassen, wenn
sie in Eihüllen gesetzt werden), sowie die Präimplantationsdiagno-
stik und gentechnische Eingriffe in die Keimbahn verboten werden.

Überprüft wird jedoch nicht die Zulässigkeit der extrakorporalen
Befruchtung als Zeugungstechnik. Im Bericht heißt es: »Die Mög-
/ichkeit nac/itei/igerAurwirkimgen an/dar Leben der nach der Ma-
nipidaboij (der Präimplantationsdiagnostik, d.V.) anrgetragenen
und geborenen Kinder (kann) nicht mil Sicherheit vernein! werden.

Derartige Ge/dbren rind inrberondere auch bei einem Gen?ran.s/er

in menreb/iebe Keimbahnze//en niebl aiirzwrch/ießen... (Da Expe-
rimente zur t/berprij/iing der Gnge/a'hr/ichkeit)... j'eden/ä//r beim

gegenwärtigen Lrkennfnirrtand niebl zit verantworten rind, kommt

bier rebon aar dierem Grand derzeit mir ein rtra/recht/icher ILrbot
in Betracht. «
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Noch 1984 galt im Bundesministerium für Forschung und Tech-

nologie die Devise, es gäbe keinen rechtlichen Handlungsbedarf in
Sachen Embryonenforschung und -manipulation, man solle die

Forschung weitertreiben und erst dann an die Öffentlichkeit gehen,

wenn man allgemein akzeptable Ergebnisse und erreichbare Ziele

aufzeigen kann. Heute können MPI, DFG und Bundesärztekam-

mer noch keine »höherwertigen Forschungsziele« nennen, für die

sie, entsprechend der Straffreiheit eines Schwangerschaftsabbruchs
in bestimmten Konfliktfällen, die Straffreiheit der Embryonenfor-
schung haben wollen.

Nun müssen sie aufTierversuche ausweichen. Da der Bericht die

Embryokonservierung in Ausnahmefallen zuläßt, ist auch deutlich,

was unter »gegenwärtigem Erbenninissianä« zu verstehen ist. Die
Sprengkraft des Wörtchens »derzeit« liegt darin, daß biomedizini-
sehe Kriterien der Molekularbiologie und Tierversuche gelten, um
Schädigungen von Manipulationen zu erkennen und zu beurteilen.

Die Tür des Forschungsverbots ist nur vorsichtig angelehnt.

Das »schützenswerte, individualisierte
Leben

Kirchen sowie Juristen übernehmen in ihrer Begründung des

Verbots der Embryonenforschung die Definitionen des »Schützens-

werten« von den Naturwissenschaften, denen sie aber den Zugriff
auf Embryonen und die Manipulation und Schädigung von Men-
sehen verwehren wollen. Eine fatale Allianz.

Als »schützenswert« - und nur vor einer bestimmten Gefahr - gilt
das individualisierte, menschliche Leben, nicht die Erwachsenen,
nicht die Kinder, es ist das »keimende Leben« in der Frau, das unab-

hängige von ihr - und bisher nur als vor ihr zu Schützendes gedacht
wird. Diese Vorstellung wurde im letzten Jahrhundert mithilfe der
Medizin und Biologie erst geschaffen''. In diesem Denken sind kei-
ne prinzipiellen Einwände gegen die Entwicklung und Verwendung
einer künstlichen Gebärmutter, einer Muttermaschine, und gegen
die Zeugung außerhalb des weiblichen Körpers möglich. Nach die-
sem Denken müßte die Entwicklung der »Muttermaschine« gerade-

zu geboten sein, um Embryonen vor möglicherweise unzuverlässi-

gen Frauen zu schützen.

Im heutigen § 218 gilt der 14. Tag der Embryonalentwicklung als

der Zeitpunkt, ab dem »schützenswertes, individualisiertes Leben«

vorliegt. Eine gedankliche Meisterleistung, denn gerade die Einni-

stung zeigt doch, daß ein Embryo kein individualisiertes Leben

darstellt, sondern nur in einseitig abhängiger Wechselbeziehung
zur Frau existieren kann, ein Bestandteil ihres Körpers ist, ein mög-
liches Kind nur.

Für die aktuelle Diskussion um Embryonenforschung hat die

Molekularbiologie eine neue Definition zum Beginn menschlichen
Lebens geliefert. Als Beginn menschlichen Lebens gilt der Zeit-
punkt, an dem nach der Verschmelzung der beiden Vorkerne das er-
ste Genprodukt des Spermiums, das Molekül ß-Galaktosidase, in
der befruchteten Eizelle nachzuweisen ist. Ein klassisch partriar-
chales Bild, es hätte ja z.B. auch der Zeitpunkt sein können, zu dem
die Eizelle ein Spermium durch die Zona Pellucida läßt. Ich denke

aber, das wesentliche Problem besteht darin, überhaupt einen Be-

ginn menschlichen Lebens zu definieren. Dieser patriarchale To-

pos erlaubt die technische Herstellbarkeit von Lebewesen aus

nichtlebendem Rohmaterial. Das Bild von Lebewesen als Molekül-
maschine, durch die Rolle der ß-Galaktosidase blendend illustriert,
liefert den handhabbaren Ansatz dazu. Dagegen, wenn es keinen

Zeitpunkt des Beginns gibt, dann können Lebewesen nur in einem

lebendigen Prozess aus Lebewesen hervorgehen. Erst mit der Ge-

Gisela Breitfing; Obefisfr und Fata Morgana, f97t
burt wird ein Mensch relativ unabhängig von der Mutter, erreicht
erst dann eine gewisse Individualisierung.

Im übrigen hilft die Definition eines Beginns menschlichen Le-
bens nicht, will man Menschen davor schützen, an Effekten ihrer
technischen Zeugungsumstände Schaden zu nehmen. Es gibt den

Beginn nicht, vor dem keine Schädigung möglich wäre. Die Eizelle
ist nicht tot und unempfindlich, schon gar nicht, wenn sie eingefro-
ren wird. Und die Frau, aus der die Eizelle stammt ist auch nicht
tot. Zumindest zur Zeit. Allein nach der gegenwärtig üblichen,
kurzsichtigen Sichtweise von möglichen Schädigungen als moleku-

larbiologisch oder cytogenetisch feststellbaren Effekten in der frü-
hen Embryonalentwicklung hätte sich der Kabinettbericht in der

gleichen Argumentation wie beim Verbot der Keimbahneingriffe
gegen die extrakorporale Befruchtung und die Manipulation an Ei-
zellen aussprechen müssen.

Man tut lediglich so, als entstünde ein ethisches Problem erst
dann, wenn ein Embryo im Glase sitzt und dann falsch behandelt
wird.

Dagegen ist die entscheidende Frage, ob es zulässig ist, die Zeu-

gung aus dem Zusammenhang zum Körper und lustvollen Erleben
der Frau zu reißen, sowie gedanklich und praktisch Embryonen als

eigenständige Lebewesen mit einem Beginn zu konstruieren.
Die embryozentrierte Ethik, die diese Fragen bejaht, ist frauen-

feindlich und die notwendige Voraussetzung, um die Neu- und Um-
konstruktion von Lebewesen mittels gentechnischer Verfahren zu

legitimieren. Außerdem wird mit der embryozentrierten Ethik
Frauen die Legitimation abgesprochen, etwas gegen Embryonen-
forschung haben zu dürfen, wenn sie auf bedingungslose Straffrei-
heit der Abtreibung oder nur auf dem Erhalt der Notlagenindika-
tion bestehen.

und die Abtreibung

Die evangelische Synode behauptet 1987: »£we /Ibrreibzmg, in

welchem Sfaäiam auch immer, ist 7orang mensch/ichen Lebens.

Der Sc/ziäz äes Embryo m vifro (aa/îerha/b äes Körpersj anä äer

Schulz äes Embryo in vivo ("im A/iäier/eibj sieben eibiscb in einem

unauflöslichen Zusammenhang. » Der »unauflösliche Zusammen-
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isoliert gedachten und technisch so gehaltenen Embryo definiert,
der lebendige Zusammenhang zur Frau ist eliminiert.

fe-r.-.-:

Gisela Breitling; Vergessenes Labyrinth, 1971

hang« ist wohl die Konstruktion derer, die die Verfügungsgewalt
über den gedanklich und praktisch isolierten Embryo reklamieren,
und dafür den Zusammenhang von Frau und Leibesfrucht zer-
reißen.

Dagegen schrieben die Teilnehmerinnen einer evangelischen
Frauenakademie (Bad Boll 1987) an Synode und Bundesärzte-
kammer:

»Die /figamentat/on gegen Ehtferyonenejcpenwenre nn<7 Ttepro-

<i«fa;on.«ec/ino/og;en t/az/wc/it aasgespie/r werden gegen die £i-
genverantww"t//cMe/tderFraaen im Zasammen/zang mitderVot/a-
genindi/cadon de5 § 278 StGB: Die Fran, die eine /nr .vie exi.vtenfiei/e

Fnfsc/zeidnng gegen oder fhr einen Sc/iwangervciiafiaddrnc/i zu
treffen da?, .vtedt in einer grund/egendanderen et/u'sc/ten Fdn/Zitoi-
fnation a/.v z?/e/fen/gen der Bcywtt/aU/an.vfec'hno/ogert, die idre - wie
aucd immer motivierten Forsc/tan^Vn/ercs.s'ett - zu iegitimieren
daden. «

Von der Bundesärztekammer kam die Antwort: »Dazu/ed/t dem

//nterze/c/tnenc/ert da.v Iferstänz/n/s. 7s? es dein ed/atanfer Wider-

.sprac/i, wenn der Sedutz jedes zwei- und vierze/d'gen neuen
menscdd'cden Leden.v desonders vedement von so/cden Freisen und
Parteien ge/ordert wird, die dei weiterer Fntwicd/ung des Findes
dies durcd Forderung nacd vö/dger /f/tsc/iajZ/'Mng des § 278 zur Dis-
position ste/ien? Diese 77a/tung wird «atö/7/c/z nicdt 7dnen und den

7ei/nedmen'nnen 7drer Tagung unterste//?, wird ader von der Medr-
dei? der zirzfescda/t nicdt verstanden. «

Bemerkenswert, die Vorstellungskraft der Ärzteschaff, ein Zwei-
zeller im Reagenzglas sei ein »Kind«.

Es scheint notwendig, noch einmal die Bedeutung des Begriffs
»Abtreibung« zu vergegenwärtigen. Eine Abtreibung ist ein Ein-

griff in den Körper der Frau zum Abbruch einer Schwangerschaft,
die sie nicht will. Die körperlichen und seelischen Konsequenzen
dieser Entscheidung hat die Frau zu tragen. Ein Laborant greift
nicht in seinen Körper ein, wenn er einen Embryo in den Wärme-
schrank stellt, mit Mäusezellen fusioniert oder wegkippt. Der Be-

griff »In-Vitro-Abtreibung«, von der profilierten Eugenikerin und
Ethikfachfrau Kuhse geprägt für das Verwerfen von Embryonen
nach Präimplantationsdiagnostik, zeigt deutlich die gegenwärtige
Umdefinition: Abtreibung wird als Handlung gegenüber einem

Allianz der scheinbaren Gegner

Die scheinbaren Gegner Naturwissenschaften und Kirchen sind
sich in gewissen Aspekten ihres Menschenbildes einig. Dabei las-

sen sich die Kirchen auf das Bild vom Menschen ein, das ihnen die
Naturwissenschaft gibt: die isolierte Molekülmaschine, die dann

anfängt zu leben, wenn die ß-Galaktosidase produziert wird. Sie
werden auch das Gebilde als menschliches Leben anerkennen müs-

sen, das aus synthetischer DNA und irgendwoher gewonnener Zell-
bestandteile zusammengesetzt ist.

Sie und alle, die der Naturwissenschaft die Definitionsgewalt
über Lebewesen einräumen, werden nichts gegen gentechnische

Eingriffe am Menschen haben können, sie werden keine Einwände

gegen die technische Neu- und Umkonstruktion von Lebewesen ha-

ben, weil sie die Frau, ihre Lust und generative Macht nicht als zum
Wesen des Menschen gehörend akzeptieren.

Die embryozentrierte Ethik beinhaltet das Verletzen und Zerreis-
sen wesentlicher Lebenszusammenhänge im menschlichen Be-

reich. Von daher sind auf Basis dieser Ethik schon gar keine Ein-
wände gegen Gentechnik im nicht-menschlichen Bereich möglich.
Diese Ethik hat kein Empfinden und keinen Begriff für gewaltsame

Eingriffe in die Integrität von Lebewesen.
Wenn es möglich ist, das Menschenbild derartig durchzurationa-

lisieren, wie es die Biomedizin tut, was ist dann erst mit dem »irra-
tionalen Rest« im Bild von der nichtmenschlichen Natur? Ich ver-
wende diesen Begriffbewußt in Analogie zu Christel Neusüß. ^ Zur
Zeit verlangt die industrielle Entwicklung die Zurichtung der Lebe-

wesen auf ihre Erfordernisse. Und genau zu dieser Zeit präsentiert
die moderne Biologie ein Bild von Lebewesen, das deren angeblich
kleinste Funktionseinheit, die Zelle, mit einer hypermodernen Fa-

brik aus sich selbst steuernden Molekülen vergleicht, und das per
Definition nicht aus anderen Lebewesen entsteht, sondern lediglich
andere produzieren kann. In der Biologie gehört das Geborenwer-
den nicht zur Definition des Lebendigen. Der Tod übrigens auch

nicht.
Ich halte es für bitter notwendig, die uns wesentlichen Zusam-

menhänge des »irrationalen Restes« mit eigenen Begriffen zu be-

nennen, um sie vor der Eliminierung durch die rationale Naturwis-
senschaft und davon abhängige gesellschaftliche Entwicklung zu

verteidigen. Vielleicht gibt es ja einige Verbündete - nicht alle er-
morden die Nachtigall. Gäbe es als gesellschaftlichen Konsens die

Achtung vor der Würde der Frau und der Würde ihrer Lust, so führ-
te dies sicher zur Erkenntnis im uralten Doppelsinn - die Früchte

wären außerdem süß und ihre Kerne schüfen verloren geglaubte
Welten.
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